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Hinweispflicht gemäß Art. 7 der EU-DSGVO 

für die Veröffentlichung von Bildmaterial 

Informationspflicht bei der Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person (Art. 13 

der EU-DSGVO) 

Angaben zum Verantwortlichen 

Verantwortlicher  

gemäß Art. 4 Abs. 7 EU-DSGVO 

FRISTO SE 

Wolfgang-Brügel-Str. 1 

86807 Buchloe 

Datenschutzbeauftragter Mirko Tasch (ituso GmbH), datenschutz@fristo.de 

 

Zweck und Rechtsgrundlage 

Zweck der Verarbeitung 
Darstellung des Unternehmens nach außen, hier für 

Internet 

Rechtsgrundlage Einwilligung des Betroffenen 

 

Datenkategorien, betroffene Personengruppen, Empfänger, Ausland 

Datenkategorien Name des Betroffenen, Fotoaufnahmen 

Betroffene Personengruppen Mitarbeiter 

Empfänger 
Besucher des Webportales des Unternehmens, Intranet-

Nutzer, Nutzer der MS365-Umgebung von FRISTO 

Ausland 

Es findet keine Speicherung der Daten im Ausland statt 

(kommt auf Ihren Webhoster an). Der Webauftritt ist 

jedoch international erreichbar, so dass eine Übertragung 

in ein Drittland nicht verhindert werden kann. 
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Zusätzliche Informationen 

Dauer der Speicherung 
Die Speicherung endet mit dem Widerruf der jeweiligen 

Einwilligung.  

Recht auf Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung und 

Datenübertragbarkeit 

Sie haben jederzeit das Recht Ihre Betroffenen-Rechte 

gegenüber dem Verantwortlichen wahrzunehmen. 

Recht auf Widerspruch 

Sie können jederzeit die einzelnen Einwilligungen wie 

auch alle Einwilligungen widerrufen. Bitte senden Sie 

dazu eine E-Mail an: betroffenenrechte@fristo.de 

Beschwerderecht bei einer 

Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht jederzeit eine Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Mögliche Folgen eines Widerspruchs 
Die Nichteinwilligung hat keine Auswirkung bzw. Folgen 

für den Betroffenen. 


